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Bei diesem gerechteren KostenschlOssei hätten beide Vertragspartner 

eine Verbesserung der Versorgungssicherheit bei gleichzeitig deutlich 

erhöhter Wirtschaftlichkeit erreicht. Weitere Kostenvorteile waren erzielbar 

gewesen, wenn beide Kreise zusammen mit dem Kreis Ostholstein. der 

Hansestadt Lübeck und der Polizei eine KRLS umgesetzt hätten. Die Kos

tenvorteile der KRlS sind in der PTÜfungsmitteilung "RegionalleitsteIlen" 

(Pr 1632/2009) dargelegt. Auf diese Ergebnisse wird verwiesen, 

14.7.3.3 Die integrierte LeitsteIle Norderstedt 

Der Kreis Segeberg hat seine Aufgabe zur Errichtung und Betrieb einer 

Leitstelle für Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz nach § 18 

GkZ zum 01.02.2004 auf die Stadt Norderstedt übertragen An dieser Lö

sung will der Kreis auch weiterhin festhalten. Man sei zwar grundsatzlieh 

verhandlungsbereit. habe jedoch erheblich in die Rettungsleitstelle Nor

derstedt investiert und wolle die weiteren Entwicklungen abwarten. 

Die Kosten des Baus und der Errichtung der Leitstelle hat die Stadt getra

gen~A"e Kosten im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb ein

schließlich der Kosten für die Unterhaltung der Funkeinrichtungen trag! sie 

ebenfalls. Die Kosten fOr erforderliche Veränderungen des Funknetzes 

trägt der Kreis. Er beteiligt sich an den Kosten für den laufenden Betrieb 

lediglich mit jährlich 250.000 €. Die Stadt verpflichtet sich, Kosten für den 

laufenden Betrieb, die von den Kostenträgern nicht als bedarfsgerecht an

eri<annt werden, aus eigenen Mitteln aufzubringen und dem Kreis von der 

Hand zu halten. Der Vertrag läuft bis zum 31.12.2013. Er verlangert sich 

um jeweils 5 Jahre. wenn nicht spätestens 2 Jahre vor Ablauf der Ver

tragszelt von einem der Vertragspartner gekündigt wird. 

Bewertung 

Die Übernahme der Leitstellenaufgaben durch die Große kreisangehörige 

Stadt Norderstedt ist sicherlich für den Kreis Segeberg zurzeit eine finan

ziell attraktive lösung. Damit ist jedoch die angedachte große LOsung der 

KRLS West unter Einbeziehung des Kreises Segeber9· verhindert worden. 

Langfristig mit Blick auf die EinfOhrung des Digitalfunks ,dürfte sich diese 

Lösung finanziell nachteilig für den Kreis Segeberg und 'die anderen be

troffenen Kreise auswirken. Daher sollte der Kreis Segeberg die Gelegen
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17. Juni 2011 der Kreise Herzogtum Lauenburg, 

Pinneberg, Segeberg und Stormarn 

heil nutzen, sich der KRLS West anzuschließen. Diese verfügt Ober aus

reichende räumliche Kapazitäten, um auch den Kreis Segeberg noch mit 

zu versorgen, Es müsste lediglich das Personal aufgestockt werden. 

14.7.3.4	 Fazit 

Das Land hät1e den Zusammenschluss der Leitstellen steuern müssen. 

Das freiwillige Verfahren hat zu Lösungen geführt, die unter Struktur- und 

Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten nicht sachgerecht sind. Der LRH hat 

das Innenministerium in der Prüfung der Regionalleitstellen (PR 

1632/2009) aufgefordert, die Gespr~che mit den betroffenen Kreisen in 

den Bereichen Mit1e, Süd und West wieder aufzunehmen, um die Gesamt

lösung von 4 KRLS für das Land doch noch zu realisieren, Um die Vorteile 

einer KRLS zu einem wirtschaftlich vernünftigen Zeitpunkt generieren zu 

können, sind die Kreise Stormam, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein 

aufgefordert, kooperative Zwischenschritte aktiv zu betreiben. Diese soll

ten eine KRLS Süd mittelfristig ermöglichen. Der Kreis Segeberg ist aufge

fordert sich der KRLS West anzuschließen. 

Solllen die Verhandlungen nicht erfolgreich sein, sollte das land über ein 

Leilstellengesetz die rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Dass das 

land diesen Weg im Zweifel gehen wird, sollte es von Anfang an klar ma

chen, 

14.7.4	 Zusammenarbeit der Kreise Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen und 

Rendsburg-Eckernförde in der Durchführung des Rettungsdienstes 

eine gute Lösung 

Die 4 Kreise haben zum 01.01.2005 eine gemeinsame Rettungsdienst 

Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH (RKiSH) gegründet, die für die 

Kreise alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Ret

tungsdienstes und des qualifizierten Krankentransports wahrnimmt. 

Ziele der IKZ sind: 

•	 Professionalisierung (Konzentration und Erhöhung der Kompetenz, 

insbesondere bezüglich der Entgeltverhandlungen mit den Kostenträ

gern), 

•	 höhere Wirtschaftlichkeit (bessere Ausnutzung von vorhandenen Res

sourcen, z. B. Synergieeffekte im BeschaffungswesenJ, 

•	 höhere Qualität in der Leistungserbringung (z. B. Vereinheitlichung der 

Beschäftigtenfortbildung). 

Die Verwaltungskosten der RKiSH liegen unter der Marge, die die Kran

kenkassen den Kreisen als Verwaltungskosten zubilligen. Durch die Kon

zentration der Aufgaben konnte ein umfangreiches Qualitätsmanagement 

mit einem Beauftragten installiert werden. Öle Arbeitsablaufe wurden stan

dardIsiert. Dies hat zu Effel<.tivitätssteigerungen in der Rettungsdienstver

waltung und im Einsalzdienst geführt. Die Kosten sind transparent darge
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Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2012 (Haus
haltserlass 2012) 

1 Grundlagen der kommunalen Haushaltspolitik 

1.1 Kommunale Finanzsituation 

Oie Finanzlage der insgesamt etwa 1.100 Kommunen in Schleswig-Holstein stellt 
sich sehr heterogen dar. In Folge der WJrtschafts- und Finanzkrise mussten Ende 
2009 insgesamt 120 Kommunen ein Defizit ausweisen. von denen 50 Kommunen 
für 2009 Fehlbetragszuweisungen vom Innenministerium erhalten haben. Das En
de 2009 insgesamt aufgelaufene Defizit wird sich voraussichtlich auf 650 bis 700 
Mio. Euro belaufen. für Ende 2010 ist mi1 einem Anstieg auf 750 bis 800 Mio. Euro 
zu rechnen. Eine.ausführliche Darstellung zur aktuellen FinanzsituatJon der Kom
munen in' Schleswig-Holstein ist auf der Internetseite des Innenministeriums veröf
fentlicht1. 

1.2 Haushaltskonsol id ierung 

Die Konsolidierung aller öffentlichen Haushalte ist eine der zentralen Herausforde
rungen der nächsten Jahre. Das gilt nicht nur für den Landeshaushalt, sondern 
auch flJr die kommunalen Haushalte in Schleswig-Holstein. Auf den aktuellen Ge
setzentwurf der Landesregierung, mit dem die Kommunen bei der Haushartskon~ 

solidierung zielgerichtet unterstützt werden sollen, wird hingewiesen (vgl. Ziff. 8.1). 

I http://www.seh/eswiq-holstein.deli M/DE/KommunalesSpo rUKonununaleFinanzenJ Finanzsituati
onIFinanzsituatioD_node.htm I 

Dlenslgebäude DOslernbrooker Weg 92. 24105 Kiel I Telefon 0431 988-0 I Telefax 0431 988-2833 I Poststelle@lm.landsh.de I 
www.landesregierung.schleswig-holsleln.de I BusUnle 41,42 I 
E-Man-Adressen: Kein Zugang ror elektronisch signierte oder verschlOsseile Dokumente. Das Landeswappen Ist gesetz:lich geschOtzl. 
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Der aktuell fortgeschriebene, nicht veröffentlichte Runderl'ass des Innenministeri~ 

ums vom 11. August 2011 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehl
betragszuweisungen (IV 306 - 165.42-1) mit den Hinweisen zur Beschränkung der 
Aufwendungen und Auszahlungen/ Ausgaben und Ausschöpfung der Ertrags- und 
Einzahlungs-/ Einnahmequellen bietet eine Grundlage für die weitere Haushalts
konsolidierung. Über den Inhalt dieses Erlasses hinaus sind unter Berücksichti
gung der jeweiligen individuellen Gegebenheiten weitere Konsolidierungsmaß
nahmen zu prüfen. 

1.3 Gemeindehaushaltsrecht 

Die Regelungen und Erläuterungen zum Gemeindehaushaltsrecht sind im Internet 
unter wwW.schleswig-holstein.de/IM (Kommunales und Sport / Kommunale Finan
zen) veröffentlicht. 

Ich bitte, die "Übersicht Ober die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und ln
vestitionsförderungsmaßnahmenu (Anlage zu Ziffer 111. 51 der Hinweise zur Be
schränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/ Ausgaben und Ausschöpfung 
der Ertrags- und Einzahlungs-I Einnahmequellen des Erlasses zur Hausha!tskon
solidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen vom 
11. Aug ust 2011) fü r den Haushalt der Komm une, für Eigenbetriebe nach § 106 
GO, für Sondervermögen nach § 97 GO, fllr Unternehmen und Einrichtungen, die 
nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach der Eigenbetriebsverordnung ge
führt werden sowie Kommunalunternehmen nach § 106a GO in den Vorbericht 
zum Haushalt aufzunehmen, damit die kommunalen Vertreterinnen und Vertreter 
einen besseren Überblick über die Investitionsplanung und deren Abwicklung er
halten können, 

Ebenfalls bitte ich für Eigenbetriebe nach § 106 GO, für Sondervermögen nach § 
97 GO, für Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder 
teilweise nach der Eigenbetriebsverordnung gefOhrt werden, sowie Kommunalun
ternehmen nach § 106a GO ur:n die Aufnahme einer Übersicht Ober die Entwick
lung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) entsprechend der 
Anlage 13 der AA GemHVO-Doppik in den Vorbericht aufzunehmen, damit die 
kommunalen Vertreterinnen und Vertreter in Kenntnis der Ent\rvicklung der Kredit
wirtschaft Ober den Haushalt beraten können (Ziffer 111. 50 der o. g. Hinweisliste). 

Es wird besonders hingewiesen auf 
•	 die geplante Änderungen der haushaltsrechtlichen Vorschriften im Rahmen 

des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung kommunalverfassungs- und 
wahlrechtlicher Vorschriften insbesondere § 76 Abs. 4 GO (Einwerben und 
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen), § 89 
Abs. 3 GO (Einbringung von Gemeindevermögen in Stiftungsvermögen) und 
§ 950 GO (Änderungen zum Gesamfabschluss bei doppisch buchenden 
Gemeinden), 

•	 den Artikel 2 des Entwurfs eines Gesetzes zur Konsolidierung kommunaler 
Haushalte, nach der Kommunen, die für die Jahre 2009 oder 2010 Fehlbe':' 
tragszuweisungen erhalten haben, die Möglichkeit eingeräumt werden soll, 
ihren Ende 2011 vorhandenen Bestand an Kassenkrediten durch Kredite ab
zulösen (siehe Zift. 8.1.3.), 
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•	 den Runderlass zur Veranschlagung der Leistungen aus dem Paket für Bil
dung und Teilhabe vom 16. August 2011 und 

•	 den Runderlass zur Gewährung von Bürgschaften - kommunalrechtliche Re
gelungen vom 20. Januar 2011. . 

Gemeindefinanzplanung 

Auf der Grundlage der derzeit vorliegenden Prognosen zum Wirtschaftswachstum 
und zur Entwicklung des Steueraufkommens wird den Gemeinden und Gemein
deverbänden empfohlen, den Haushalten 2012 und den mittelfristigen Finanzpla
nungen 201,3 bis 2015 die nachfolgenden Orientierungsdaten zugrunde zu legen. 
Die Daten für die Steuereinnahmen beruhen auf dem Ergebnis der Steuerschät
zung vom Mai 2011. 

Entwicklung gegenüber dem Vorjahr in Prozent 
2012 2013 2014 2015 

Einnahmen I Einzahlungen 
Gemeindeanteil an der s. Ziffer 3 +7 +5 +5 
Einkommensteuer 
Gemeindeanteil an der s. Ziffer 4 +3 +2 +3 
Umsatzsteuer 
Gewerbesteuer (brutto) s. Ziffer 5 s. Ziffer 5 s. Ziffer 5 s. Ziffer 5 
Grundsteuer A 0 0 0 0 
Grundsteuer B +4 +2 +2 +2 
Sonderausqleich & 31 a FAG s. Ziffer 7 +5 +3 +3 
Sch Iü5seIzuweisung en s. Ziffer 8 + 1 + 15 +10 
Aus~aben , Auszahlungen 
bereinigte Ausgaben des bis zu 1,5 bis zu 1 bis zu1 bis zu 1 
Verwaltungshaushaltes I 
bereinigte Auszahlungen aus 
laufender Verwaltu nQstätigkeit 
Personalausqaben bis zu 1 5 bis zu 1 bis zu 1 bis zu 1 

Zur Entwicklung der SchlOsselzuweisungen wird auf die Ausführungen unter Zift. 
8.1 und 8.2 verwiesen. 

Die Angaben zu den Personalausgaben I Personalauszahlungen berücksichtigen 
sowohl tarifliche, strukturelle und gesetzliche Anpassungen als auch die aufgrund 
der engen finanziellen Rahmenbedingungen weiterhin erforderlichen personalwirt
schaftlichen Anpassungsmaßnah men. 

Zur Berechnung der bereinigten Ausgaben im VerWaltungshaushalt wird auf Anla
ge 27 der AusfOhrungsanweisung zur GemHVO-Kameral vom 3. Mai 2007 
(Amtsbl. Schl.-H. S. 350), geändert durch Runderl~ss vom 29. Juni 2009 (Amts
blatt Schl.-H. S. 762), zur Berechnung der.bereinigten Auszahlungen aus laufen
der Verwaltungstätigkeit wird auf Anlage 16 der AusfOhrungsanweisung GemHVO
Doppik vom 16. August 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 804). ge~ndert durch Runder
lass vom 29. Juni 2009 (Amtsblatt Schl.-H. S. 740), hingewiesen. 
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Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

Die Mai Steuerschätzung 2011 weist für das Jahr 2011 einen Gemeindeanteil an 
der Einkommensteuer In Höhe von 847 Mio. Euro aus, Das Aufkommen im 1. 
Halbjahr 2011 lag bei rd. 513 Mio. Euro. Der sprunghafte Anstieg im 11. Quarta.1 
2011 ist insbesondere auf einen besonderen Steuerfall zurückzuführen. Daher 
kann nunmehr mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 
2011 in Höhe von rd. 915 Mio. Euro gerechnet werden. 

Für das Jahr 2012 wird ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 
924 Mio. Euro prognostiziert. 

Für den Zeitraum 2012 bis 2014 werden turnusgemäß neue Schlüsselzahlen für 
die Verteilung des Gemeindanteils an der Einkommensteuer festgesetzt. Hierbei 
wird auf die neueste verfügbare Statistik umgestel!t d. h. auf die Ergebnisse der 
Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2007. Die entsprechende Bundesverordnung 
befindet sich zurzeit im Gesetzgebungsverfahren. Über eine eventuelle Anhebung 
der Höchstbeträge von 30.000 Euro/60.000 Euro auf 35.000 Euro170.000 Euro ist 
noch nicht entschieden. 

Die neuen Schlüsselzahlen wurden auf der Grundlage der neuen Steuerstatistik 
sowohl tor die Höchstbeträge 30.000 Euro/60.000 Euro als auch tor die Höchstbe
träge 35.000 Euro170.000 Euro durch Erlass des Innenministeriums vom 8. Sep
tember 2011 bekannt gegeben. Aus Vorsichtsgründen wird empfohlen bei der 
Haushaltsplanung die jeweils ungOnstigere Schlüsselzahl zu Gunde zu legen. So
bald eine Entscheidung Ober die eventuelle Anhebung der Höchstbeträge getrof
fen worden ist, werden die Kommunen hiervon unterrichtet. Dann wird auch die 
entsprechende Anpassung der Landesverordnung Ober die Aufteilung und Aus
zahlung des Gemeindeanteils an der Eihkommensteuer und die Abführung der 
Gewerbesteuerumlage erfolgen. 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

Die Mai Steuerschätzung 2011 weist für das Jahr 2011 einen Gemeindeanteil an 
der Umsatzsteuer in Höhe von 95 Mio. Euro aus. Das Aufkommen im 1. Halbjahr 
2011 lag bei rd. 47 Mio. Euro. 

Für das Jahr 2012 wird ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 
97 Mio. Euro prognostiziert. 

Die Verordnung Ober die Festsetzung der LänderschlOsselzahlen und die Ermitt
lung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen 
der Umsatzsteuer nach § 5c des Gemeindefinanzreformgesetzes für die Jahre 
2012, 2013 und 2014 befindet sich im Gesetzgebungsverfahren. 

Die neuen Schlüsselzahlen wurden durch Erlass des Innenministeriums vom 2. 
September 2011 (IV 3010) bekannt geQeben. 
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5 Gewerbesteuer und GewerbesteuerumJage 

5.1 Gewerbesteuer 

Das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer lag im ersten Halbjahr 2011 bei rd. 
517 Mio. Euro. Es übersteigt damit um rd. 91 Mio. Euro bzw. rd. 21 % das Ist
Aufkommendes ersten Halbjahres 2010. 

Weiterhin gilt, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer von unterschiedlichen 
Tendenzen bei den einzelnen Gebietskörperschaften geprägt wird. Aufgrund die
ser örtlich z. T. sehr unterschiedlichen Entwicklung wird - wie stets - empfohlen, 
auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verh~ltnisse vor Ort eine sorgfältige 
eigene Sch~tzung fü r das Jahr 2012 vorzunehmen. Dies gilt auch für die nachfol
genden Jahre. 

5.2 Gewerbesteuerurnlage 

Die Gewerbesteuerumlage wird voraussichtlich im Jahr 2012 insgesamt 70 % 
betragen. 

Die in der Gewerbesteuerumlage enthaltene nach der Verordnung des Bundes zur 
Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumfage nach § 6 Abs. 5 
des Gemeindefinanzreformgesetzes vorgesehene Erhöhungszahl für die Gewer
besteuerumlage wird vorerst mit sechs Prozent-Punkten als Finanzierungsbeitrag 
der Gemeinden zu Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" beziffert. Die ge
naue Festsetzung der Erhöhungszahl erfolgt nach der November-Steuerschätzung 
durch Su ndesverordnung. 

In Anlage 1 ist die voraussichtlIche Entwicklung des Gewerbesteuerumlagesatzes 
für die Jahre 2011 bis 2015 dargestellt. ' 

6 Feuerschutzsteuer nach § 31 FAG 

Im Landeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 sind die Einnahmen aus der 
Feuerschutzsteuer mit 11,0 Mio. Euro veranschlagt. 

Nach Abzug der in § 31 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 FAG zu erwartenden Ausgaben werden 
den Kreisen und kreisfreien Städten fOr das Jahr 2012 voraussichtlich Mittel von 
rund 7,6 Mio. Euro zufließen. 

7 Sonderausgleich nach § 31 a FAG 

Die Zuweisungen im Rahmen des Sonderausgleichs zum Ausgleich der Belastun
gen aus der Neuregejung des Familienleistungsausgleichs betragen nach dem 
Larideshaushaltsgesetz 2011/2012 für das Jahr 2012 rd. 92 Mio. Eu ro. 
Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
geltenden Sch lüsselzah len. 
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8 Kommunaler Finanzausgleich 

8.1 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Ende Juni ist der Entwurf eines Gesetzes zur Konsolidierung kommunaler Haus
halte vorgelegt worden, zu dem die kommunalen Landesverbände im Rahmen des 
Anhörungsverfahrens ausführlich Stellung genommen haben. Nach Auswertung 
der Stellungnahmen hat die Landesregierung den Gesetzentwurf am 20. Septem
ber beschlossen. Vorbehaltlich der Entscheidung des Landesgesetzgebers sieht 
Artikel 1 des Gesetzentwurfes eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zum 
1. Januar 2012 mit folgendem Inhalt vor: 

8.1.1 Unterstützung der Kommunen bei der Haushaltskonsolidierung 

a)	 Bereitstellung zusätzlicher MIttel 
Mit dem aktuellen Gesetzentwurf beabsichtigt die Landesregierung, Gemein
den und Kreise verstärkt beim Abbau der aufgelaufenen Defizite zu unterstüt
zen. Nach dem Gesetzentwurf sollen im Zeitraum von 2012 bis 2021 zusätzli
che Mittel in Höhe von 45 Mio. Euro jährlich bereitgestellt werden, die wie folgt 
aufzubringen sind: 

15Mio. Euro im Fin anzausgIeich 2012 bereits reservierter Vorwegabzug
 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 8 FAG, finanzierl aus dem kommunalen Anteil an der Er

höhung der GrundefWerbsteuer)
 
15 Mio. Euro Umschichtung aus den Schlüsselzuweisungen (auf die Aus

fOhrungen zu zm. 8.2 wird hingewiesen)
 
15 Mio. Euro originäre Landesmittel (ErhCJhung der FinanzausgJeichsmas

se)
 

Der Stabilitätsrat hat in seiner letzten Sitzung festge~tellt, dass dem Land 
nach wie vor eine Haushaltsnotlage droht. Vor diesem Hintergrund ist die Be
reitstellung eines höheren Landesanteils nicht möglich. Die Unterstützung der 
defizitären Kommunen wird somit wesentlich durch einen ausdrücklich anzu
erkennenden Solidarbeitrag der gesamten kommunalen Familie getragen. 

Unter Eiribeziehung des Betrages von 50 Mio. Euro, der bislang im Rahmen 
des Kommunalen Bedarfsfonds bereitgestellt wird, stehen somit im Zeitraum 
von 2012 bis 2021 in der Summe 95 Mio. Euro jährlich zugunsten defizitärer 
Kommunen fOr die Gewährung von Konsolidierungshilfen, von Fehlbetrags
zuweisungen ~owie von Sonderbedarfszuw~isungen zur Verfügung. 

b)	 Gewährung von Konsolidierungshilfen ' 
Ausschließlich Gemeinden und Kreise mit besonderen Finanzproblemen sol
len im Zeitraum von 2012 bis 2021 Konsolidierungszuweisungen erhalten. Für 
die Gewährung von Konsolidierungszuweisungen sollen jährlich 75,0 Millionen 
Euro bereitgestellt werden. 

Nach dem Gesetzentwurf können im Jahr 2012 diejenigen Gemeinden und 
Kreise Konsolidierungshilfen beantragen, die 
1.	 im Zeitraum von 2002 bis 2009 mindestens in fünf Jahren ein unausgegli

chenes Rechnungsergebnis hatten und 



2. deren Ende 2009 aufgelaufener Fehlbetrag oder Jahresfehlbetrag sich auf 
über 5,0 Millionen Euro belief. 

Diese Voraussetzungen erfOllen neben den vier kreisfreien Städten die Kreise 
Dithmarschen, Herzogtum Lauenburg, Nordfriesland, Ostholstein, Pinneberg, 
Plön und Schleswig-Flensburg sowie die kreisangehörigen Gemeinden Lau
enburg/Elbe, Schwarzenbek, Pellworm, Elmshorn, Pinneberg, Uetersen und 
Bad Segeberg. 

Die gleichzeitige Gewährung von Konsolidierungshilfen und Fehlbetragszu
weisungen ist nach dem Gesetzentwurf ausgeschlossen. Das bedeutet, dass 
die genannten Kommunen im Zeitraum von 2012 bis 2021 ausschließlich 
Konsolidierungshilfen beantragen können. 

Mit der Gewährung von Konsolidierungshilfen sollen langfristig wieder struktu
rell ausgeglichene Haushalte erreicht und die aufgelaufenen Defizite zurück~ 

geführt werden. Dafür mUssen die Kommunen ihre Anstrengungen zur Haus
haltskonsolidierung intensivieren und in einem Konsolidierungskonzept darle
gen. Die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen sind in einem öffentlich
rechtlichen Vertrag zwischen der antragstellenden Kommune und dem Innen
ministerium festzulegen. Näheres dazu soll in einer Richtlinie ausgeführt wer
den. 

Unabhängig von der noch ausstehenden Richtlinie wird den potentiellen Emp
fängern von Konsolidrerungshilfen empfohlen, mit dem Ziel eines langfristig 
anzustrebenden Haushaltsausgleichs bereits jetzt Maßnahmen zur Haushalts
konsolidierung für das Haushaltskonsolidierungskonzept zu erarbeiten und 
diese - soweit kurzfristig umsetzbar - in die anstehenden Haushalts- und Fi
'nanzplan ungen ei nzubeziehen. 

c) Gewährung von Fehlbetragszuweisungen 
Die Gemeinden und Kreise, die nach dem aktuellen Gesetzentwurf die Vor
aussetzungen für die Gewährung von KonsoJidierungshilfen nicht erfüllen, 
können nach wie vor Fehlbetragszuweisungen beantragen. Für die Gewäh
rung von Fehlbetragszuweisungen sollen im Zeitraum von 2012 bis 2021 jähr
lich 15,0 Millionen Euro bereitgestellt werden. 

d) Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen 
Künftig soll tor die Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen j~hrlich ein 
Betrag von 5,0 Millionen Euro vorrangig zugunsten defizitärer kreisangehöri
ger Gemeinden bereitgestellt werden. Dieser Betrag beinhaltet auch die Fi
nanzierung der Zuweisungen für Projekte zur modellhaften Erprobung neuer 
Formen der Verwaltungsorganisation in Höhe von bis zu 0,5 Mio. Euro jähr~ 
lieh. 

e) Gewährung von Fehlbetraqszuweisungen und Sonderbedarfszuweisungen 
durch die Kreise 
Nach § 18 FAG bildet jeder Kreis einen Kreisfonds, um an kreisangehörige 
Gemeinden und Zweckverbände, die der Aufsicht der Landrätin oder des 
Landrats unterstehen, Fehlbetragszuweisungen bis zu 80.000 Euro im Einzel
fall sowie Sonderbedarfszuweisungen gewähren zu können. Nach der gelten
den Regelung sind die Kreise - unabhängig von ihrer eigenen Finanzsituation 

l 
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- bis 2014 verpflichtet, ausschließlich für die Gewährung von Fehlbetragszu
weisungen an kreisangehörige Gemeinden mindestens 0,5 % ihrer Einnah
men aus den KreisschlOsselzuweisungen sowie der allgemeinen Kreisumlage 
bereitzustellen. Der Gesetzentwurf sieht die ersatzlose Streichung der zeitli
chen Befristung bis 2014 vor, um diese Unterstützung zug unsten der kreisan
gehörigen Gemeinden beim Abbau ihrer Defizite zu erhalten. 

8.1.2 Übergangsregelung bel Gemeindefusionen 

Sofern eine Gemeinde in eine andere Gemeinde eingegliedert wird oder aber 
-durch Zusammenschluss mehrerer Gemeinden entsteht, können sich im System 
der SchlOsselzuweisungen finanzielle Nachteile ergeben. Diese Nachteile entste
hen dann, wenn Gemeinden beteiligt sind, für die sich aufgrund ihrer jeweiligen 
Steuerkraft vor der Gebietsänderung unterschiedliche Finanzausgleichsleistungen 
ergeben (Anspruch auf die Gewährung von SchlOsselzuweisungen, zusätzlich von 
Sonderschlüsselzuweisungen oder Verpflichtung zur Abführung einer Finanzaus
gleichsumlage). Um diese finanziellen AUSWirkungen abmildern zu können, soUen 
die betroffenen Gemeinden für einen Übergangszeitraum von drei Jahren Finanz
ausgleichsleistungen mindestens in Höhe des Betrages erhalten, den die einzel
nen Gemeinden in der Summe im Durchschnitt der letzten drei Jahre erhalten ha
ben. Der sich aus der Übergangsregelung ergebende Anspruch wird im jeweiligen 
Einzelfall ermittelt und individuell an den Rechtsnachfolger ausgezahlt. 

8.1.3 Weitere Änderung des Gesetzentwurfes 

Durch Artikel 2 des Gesetzentwurfes soll den' Kommunen, die für die Jahre 2009 
oder 2010 Fehlbetragszuwe(sungen erhalten haben, die Möglichkeit eingeräumt 
werden, ihren Ende 2011 vorhandenen Bestand an Kassenkrediten durch Kredite 
abzulösen. Damit besteht die Möglichkeit, durch eine individuelle Entscheidung 
der Kommunen vor Ort ein mögliches Zinsänderungsrisiko zu begrenzen. 

Die Kredite zur Ablösung von Kassenkrediten sind in der Haushaltssatzung oder in 
der Nachtragshaushaltssatzung 2012 gesondert festzusetzen. Unter Verweis auf 
§§ 85 Abs. 3 GO oder 95 g Abs. 3 gilt die Ermächtigung zur Aufnahme entspre
chender Kredite bis zum Ende des Haushaltsjahres 2013 und, wenn die Haus
haltssatzung für das Jahr 2014 nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, 
bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Die Laufzeit dieser Kredite ist 
auf den 31. Dezember 2021 beg renzt, so dass entsprechend hohe Tilg ungen zu 
vereinbaren sind. 

Aufgrund des gesetzlich vorgegebenen Verwendungszwecks der Ablösung von 
Kassenkredjten durch Kredite kann sich die Gesamtverschuldung der kommuna
len Haushalte aus Kreditbestand und Kassenkreditbestand insgesamt nicht erhö
hen. Die in der Haushaltssatzung gesondert ausgewiesene Festsetzung für die 
Aufnahme von Krediten zur Ablösung von Kassenkrediten bedarf daher keiner 
kommunalaufsichtlichen Genehmigung. 

Im Haushaltsplan werden die Kredite zur Ablösung von Kassenkrediten wie Kredi
te für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen behandelt. Aus Grlin
den der Transparenz empfiehlt sich 9gf. im Finanzplan oder im Vermögensplan 
wie auch in den Schuldenübersichten des Vorberichts zum Haushalt nachrichtlich 
die Höhe der Kredite zur Ablösung von Kassenkrediten anzugeben. 
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B.2 Finanzausgleichsmasse 2012 

Nach § 5 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) wird die Finanzaus
gleichsmasse fOr jedes Haushaltsjahr nach den Ansätzen im Landeshaushalts
plan festgesetzt, wobei Nachtragshaushaltspl~neunberücksichtigt bleiben. 

Der Landeshaushalt 2011/2012 sieht für 2012 ei ne Finanzausg leichsmasse L H. 
v. 1.125,5 Mio. Euro vor. Nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Konsolidierung 
kommunaler Haushalte (vgl. Ziffer 8.1) ist auf der Grundlage einer haushaltsge
setzlichen Erm~chtigung (§ 19 Abs. 6 des Haushaltsgesetzes 2011/2012 vom 17. 
Dezember 2010, GVOBI. Schl.-H. S. 818) für 2012 eine Aufstockung der Masse 
um 15 Mio. Eu ro auf 1.140,5 Mio. Euro vorgesehen. Dieser für den Zeitraum von 
2012 bis 2021 vorgesehene jährliche Aufstockungsbetrag ist der anteilige Beitrag 
des Landes zur Unterstützung defizitärer Kommunen (vgl. Ziff. 8.1.1 Buchst. a)). 
Neben dem Landesbeitrag in Höhe von 15 Mio. Euro und dem bereits vom Lan
desgesetzgeber reservierten Vorwegabzug für ,Maßnahmen zur Verbesserung 
der kommunalen Finanzsituation in Höhe von 15 Mio. Euro (§ 7 Abs. 1 Nr. B FAG) 
sollen zusätzlich 15 Mio. Euro von den SchlOsselzuweisungen umgeschichtet 
werden, so dass zur Unterstützung defizitärer Kommunen im Zeitraum von 2012 
bis 2021 jährlich 45 Mio. Euro zusätzlich bereitgestellt werden. 

Trotz der nach dem Gesetzentwurf vorgesehenen Umschichtung werden die 
SchlOsselzuweisungen 2012 um rd. 57,5 Mio. Euro oder rd. 7 % gegenüber dem 
laufenden Jahr ansteigen. 

B.3 Abrechnung der Finanzausgleichsmasse 2011 

Nach der Mai-Steuerschätzung 2011 ergibt sich gegenüber der im Landeshaus
halt 2011/2012 tu r 2012 festgesetzten Finanzausg leichsmasse ein Abrechnungs
betrag zugunsten der Kommunen i. H. v. rd. 35 Mio. Euro. Nach § 5 Abs. 3 des 
Finanzausgleichsgesetzes ist das Ergebnis der Abrechnung der Finanzaus
gleichsmasse 2011 aufgru nd des Doppelhaushalts 2011/2012 bei der Festset
zung der FinanzausgJeichsmasse 2013 zu berücksichtigen und mit der negativen 
Abrechnung der Finanzausgleichsmasse 2010 L H. v. rd. -123,1 Mio. Euro zu ver
rechnen (zusammen rd. - 88 Mio. Euro). Trotz des hohen negativen Abrech
nungsbetrages wird auf der Grundlage der letzten Mai-Steuerschätzung und unter 
Berücksichtigung des Entwurfs eines Gesetzes zur Konsolidierung kommunaler 
Haushalte die Masse 2013 gegenüber dem Vorjahr ansteigen. 

B.4 Berech nungsg ru nddaten 2012 

Auf der Grundlage des Landeshaushalts 2011/2012 und des Entwurfs eines Ge
setzes zur Konsolidierung kommunaler Haushalte ergeben sich für den Finanz
ausgleich 2012 folgende Berech nu ngsgru nddaten: 

Die sich nach § 10 Abs. 2 FAG an den gewogenen Durchschnittshebesätzen im 
kreisangehörigen Bereich orientierenden Nivellierungssätze werden im Finanz
ausgleichsjahr 2011 voraussichtlich für die Grundsteuer A und B 277 % sowie für 
die Gewerbesteuer 310 % betragen. 
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Die maßgeblichen Steuerkraftzahlen werden bei den kreisfreien Städten und im 
kreisangehörigen Bereich jeweils voraussichtlich um etwa 10 % Ober denen des 
Vorjahres liegen. 

Die Einwohnerzahl ist in dem Zeitraum von April bis Dezember 2010 - weitere 
Fortschreibungsergebnisse liegen noch nicht vor - annähernd konstant geblieben. 
Die Ergebnisse des Zensus 2011 werden auf die Aufstellung der Haushalte 2012 
noch keine Auswirkungen haben, da mit einer Veröffentlichung der Einwohner~ 

zahlen nach derzeitigem Planungsstand im November 2012 gerechnet werden 
kann. . 

Unter Zugrundelegung der unter Ziffer 8.2 dargelegten Finanzausgleichsmasse 
wird empfohlen, fOr den Finanzausgleich 2012 folgende Grunddaten zu berück
sichtigen: 

Grundbeträge (in Euro) 
- Grundbetrag tur die allgemeinen GemeindeschlOsselzu

weisungen 922,00 
Garantiebetrag für die GemeindesonderschlOsselzuwei
sungen 614,00 

- Grundbetrag fOr die allgemeinen KreisschlUsselzuwei
sungen 

an die Kreise 1.102,00 
an die kreisfreien Städte 1.365,00 

Allgemeine Schlüsselzuweisungen tur übergemeindliche 
Aufgaben tur (in TEUR) 
- ein Mittelzentrum, das nicht im Verdichtungsraum liegt 1.490 

ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum und ein Unter
zentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums 745 
einen Stadtrandkern I. Ordnung mit Teilfunktionen eines 
Mittelzentrums und ein Unterzentrum 372 
einen Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen ei
nes Mittelzentrums und einen I~ndlichen Zentralort 223 
einen Stadtrandkern 11. Ordnung 111 

Die vier Oberzentren können für 2012 zusammen mit Schlüsselzuweisungen für 
übergemeindliche Aufgaben in Höhe von rd. 44,7 Mio. Euro rechnen. 

Die Finanzkraft als Umlagegrundlage für die allgemeine KreIsumlage wird 2012 
im Landesdurchschnitt voraussichtlich um etwa 9 % höher ausfallen als im lau
fenden Jahr. 

Vergaberecht 

Es wird erneut darauf hingewiesen, dass durch das am 23. April 2009 in Kraft ge
tretene Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts und die daraus resultieren
den Änderungen die Institution der Vergabeprüfstelle entfallen ist. In der Praxis 
fällt bis heute auf, da'ss trotz des Wegfalls in Ausschreibungen immer wieder das 
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Innenministerium als Vergabeprüfstelle genannt wird. Daher hier der erneute Hin

weis, dass es diese Nachprüfungsinstanz. seit 2009 nicht mehr gibt und sie in Aus

schreibungen nicht genannt werden darf.
 
Das gilt nicht für die Nachprüfungsstellen gern. § 21 VOB.
 

EUwBeihilfenrecht für Kommunen 

Seit dem Inkrafttreten des "Vertrages von Lissabon" (AEUV) am 1. Dezember 
2009 finden sich die Vorschriften Ober staatliche Beihilfen in den Artikeln 107 ff. 
AEUV. Die bisher in Artikel 86 des EG-Vertrages normierte Regelung betreffend 
Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 
betraut sind, findet sich nun in Artikel 106 AEUV. 

Inhaltlich haben sich keine wesentlichen Änderungen zu den Vorschriften des EG
Vertrages ergeben, so dass auch nach dem Vertrag von Lissabon staatliche oder 
aus staatlichen Mitteln gew~hrte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Be
günstigung bestimmter Unternehmen den Wettbewerb verfälschen oder zu verfäl
schen drohen, unverändert nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar sind, soweit sie 
den Handel zwischen Mitgliedsstaaten beeinträchtigen (Artikel 107 Abs. 1 AEUV). 
Staatliche Beihilfen können durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen o
der Produktionszweige zu Wettbewerbsverzerrungen fllhren; ihre Kontrolle garan
tiert somit gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen, die innerhalb 
des Binnenmarktes tätig sind. 

In der Praxis haben die Regelungen der EU nachhaltige Auswirkungen auch auf 
die Kommunen, z. B. bei der Gewährung von Bürgschaften, bei dem Verkauf von 
Grundstücken oder dem Ausgleich von Verlusten kommunaler oder privater Träger 
von Infrastruktureinrichtungen. 

Zu den Rechtsquellen und Entscheidungen zum EU-Beihilfenrecht wird auf die ln
ternetseite "Innenministerium des Landes Sch!eswig-Hoistein" -> Kommunales 
und Sport -> Wettbewerbs- und Vergaberecht verwiesen. 

Zum Herunterladen finden Sie dort insbesondere: 

o Monti-Paket 
o de minimis-Verordnung 
o Allgemeine Freistellungsverordnüng 
o 'Regelung Kleinbeihilfen 
o Bürgschaftsmitteilung 
o Kulturförderung 

Die Einträge werden regelmäßig aktualisiert. 

Darauf hinzuweisen ist bereits an dieser Stelle, dass die Kommission plant, bis 
Ende November die Freistellungsentscheidung (2005/842/EG) und den Gemein
schaftsrahmen (2005/C 297/04) d'es so genannten "Monti-Paketes" (betr. Dienst
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse - DAWI-) neu zu fassen. 
Über Änderungen dieser für dIe Kommunen wichtigen Regelungen werden wir Sie 
zeitnah informieren. 



- 12 

11 Konzessionsverträge für Strom und Gas 

Ein Großteil der bestehenden Konzessionsverträge für Strom und Gas läuft ais 
Folge ihrer auf 20 Jahre begrenzten Laufzeit bereits gegenwärtig und in den kom
menden Jahren aus. Der Inhalt des konzessionierten Rechts hat sich über diese 
Zeit gewandelt. Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur haben daher zur Ver
gabe von Strom- und Gaskonzessionen und zum Wechsel des 'Konzessionsneh
mers unter Beteiligung von Landeskartell- und Landesregulierungsbehörden einen 
Leitfaden erarbeitet. Dieser Leitfaden ist im Internet erhältlich unter 
www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Diskussionsbeitraege/1 01215_ 
Leitfaden_Konzessionsreeht_BNetzA-BKartA. PD F. 

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich auf die Verordnung über Konzessi
onsabgaben für Strom und Gas, insbesondere § 3 "Andere Leistungen als Konzes
sionsabgaben" hingewiesen. 

12 SchuJgesetz 

Es wird auf folgende Gesetzesänderungen hingewiesen: 

§ 113 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SchulG 
Erstattungspflicht der Wohnsitzkommunen für Schülerinnen und Schüler von Er
satzschulen außerhalb von Schleswig-Hoistein, soweit das Land auf vertraglicher 
Grundlage länderübergreifend zu einer Ausgleichzahlu,!g verpflichtet ist (betrifft 
aktuell nur Schülerinnen und Schüler in Hamburg gelegener Ersatzschulen • ohne 
berufsbildende Ersatzschulen). 

§ 113 Abs. 2 i. V. m. § 148 Abs. 12 Satz 1 SchulG 
§ 33 Haushaltsgesetz 2011/12: Begrenzung d.er Erstattungspflicht der Wohnsitz
kommunen für SchUlerinnen und Schüler dänischer Schulen auf 85 % des Richt
wertes in Korrelation zu der durch Haushaltsgesetz 2011/12 erfolgten Absen kung 
der Bezuschussung des Dänischen Schulvereins auf 85 % des aktuellen SchUler
kostensatzes. 

§§ 111,112 SchulG in der ab dem 1. Januar 2012 geltenden Fassung 
Novellierung des interkommunalen Schullastenausgleiches im Sinne einer Umstel
lung auf eine Abrechnung der Schulkostenbeitr~geauf einer Vollkostenbasis. Die 
Umstellung erfolgt zum 1. Januar 2012. 

§ 114 Abs. 2 Schu IG in der ab dem 1. Aug ust 2011 geltenden Fass unq 
Umwandlung der gegenwärtigen Kann-Bestimmung zur Erhebung von EIternbei
trägen für die Finanzierung der Schülerbeförderungskosten in eine Muss-Rege
lung. 

13 Schulbauförderung 

Mittel des Landes und des Bundes für Investitionen in die kommunale Bildungsinf
rastruktur stehen im Rahmen der 

L 



- Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Schulbau (Landesschulbaupro
gramm) vom 18. Mai 2,009 (Amtsbl. Schl.-H. S. 583) und der 

-. Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Investitionspakts 
zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen 2009 
bis 2011 vom 31. August 2009 (Amtsbl. Schl.-H. S 1060) 

ausschließlich für die Finanzierung bereits in die Förderung aufgenommener Vor
haben zur Verfügung. 

14 Beiträge an das Land nach dem Schulgesetz 

Die Schulfinanzen 2010 liegen !'loch nicht vor. Die Beiträge an das Land fLir das 
Haushaltsjahr 2012 werden deshalb zu einem späteren ZeItpunkt festg esetzt und 
im Nachrichtenblatt des Ministeriums für Bildung und Kultur veröffentlicht. 

15 Betreuungsangebote, Offene Ganztagsschulen 

Nähere Informationen sowie die aktuelle Richtlinie und Antragsformulare zur För
derung von Betreuungsangeboten in der Primarstufe sowie zur Förderung von 
Ganztagsangeboten an'Offenen Ganztagsschulen werden vom Ministerium fLir 
Bildung und Kultur im Internet unter www.ganztagsschulen.lernnetz.de bereitge
stellt. 

16 Kosten der sozialgesetzlichen Leistungen 

16.1 AG~SGB XII 

Die Finanzierung der Nettokost.en für die durch das Gesetz zur Ausführung des 
Zwölften Sozialgesetzbuches - AG SGB XII - (GVOSI. Schl.-H. S. 568, 594) auf die 
Kreise und kreisfreien Städte mit Wirkung vom 1. Januar 2007 übertragenen Auf
gaben ist durch das AG 8GB XII mit Wirkung vom 1. Januar 2011 neu geregelt 
worden (Artikel 27 Haushaltsbegleitgesetz zum Haushaltsplan 2011/2012, GVOBI. 
Sch.-H. vom 28. Dezember 2010). 

In den Jahren 2011/2012 stellt das Land den örtlichen Trägern der Sozialhilfe zur 
Finanzierung der Leistungen nach dem 8GB XII- Landesmittel in folgender Höhe 
zur Verfllgung: 

§ 7 Abs. 2 Nr. 1 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 
§ 7 Abs. 2 Nr. 3 
§ 7 Abs. 2 Nr. 4 
§ 7 Abs. 2 Nr. 5 

2011 
509.034.400 
107.589.000 

17.000.000 
9.000.000 
2.000.000 

2012 
529.682.300 
110.292.200 

17.000.000 
9.000.000 
2.000.000 
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16.2 LandesblindengeldJBlindenhilfe 

Das Landesblindengeld ist seit dem 1. Januar 2011 altersunabhängig auf 
200,00 Euro monatlich festgesetzt worden. Taubblinde erhalten weiterhin 
400,00 Euro. Die dadurch bei den örtlichen Tr;:lgern der Sozialhilfe entstehenden 
(Netto-)Mehrausgaben für Hilfen nach § 728GB XII (Blindenhilfe) werden ihnen 
vom Land erstattet. Es handelt sich um eine Aufgabe, für die das Land sachlich 
zuständig war und die mit Inkrafttreten des AG-SGB XII auf die Kreise und kreis
freien Städte übertragen worden ist. 

Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung 

Aufgabenträger für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind 
die Kreise und kreisfreien Städte. Nach § 97 Abs. 4 SGB XII umfasst die sachliche 
Zuständigkeit für Leistungen, die gleichzeitig nach anderen Kapiteln des SGB XII 
zu erbringen sind, auch diese Grundsicherung. Die Zuständigkeit für die einzelnen 
Lerstungen nach dem SGB XII richtet sich seit dem 1. Januar 2007 nach dem AG
SGB XII. Die Nettoaufwendungen für die Leistu ngsberechtigtenunter 60 Jahre in-' 
nerhalb von Einrichtungen erstattet das Land den Kreisen und kreisfreien Städten. 
Sie sind in dem Betrag nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 AG-5GB XII enthalten. Soweit Leis
tungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an Personen Ober 
60 Jahre innerhalb von Einrichtungen oder an Personen außerhalb von Einrich
tungen gewährt wird, liegt die Finanzverantwortung nach wie vor bei den Kreisen 
und kreisfreien Städten. 

Nach § 46 a 3GB XII beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen 
für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, um diejenigen Ausga
ben auszugleichen, die den Trägern der Sozialhilfe nach § 43 Abs. 1 SGB XII we
gen der Nichtanwendung von § 36 Satz 1 SGB XII sowie nach § 43 Abs. 2 SGB 
Xli wegen der NichtberOcksichtigung von Unterhaltsansprüchen entstehen. 

Der Bundesanteil betragt ab 2012 dauerhaft 16 vom Hundert. 

Im Rahmen der Arbeit der von der Bundesregierung eingesetzten Gemeindefi
nanzkommlssion liegt der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Finanzkraft 
der Kommunen (Bearbeitu ngsstand 1. Juli 2011) vor, der eine Erhöh ung des Bun w 

desanteils an den Nettokosten der Grundsicherung im Alter und bel Erwerbsmin
derung im Jahr 2012 auf 45 % vorsieht. DarUber hinaus hat die Bundesregierung 
eine Erhöhung des Bundesanteils für 2013 auf 75 % und eine vollständige Bun
desfinanzierung dieser Nettoaufwendungen für 2014 zugesagt. 

Die finanziellen Auswirkungen der - beab.sichtigten - Erhöhung des Bundesanteils 
für das Haushaltsjahr 2012 sind in den o. a. Beträgen noch nicht berücksichtigt. 

Nettoausgaben sind die vom Statistischen Bundesamt nach dem Stand des 1. Ap
ril eines Jahres für das Vorvorjahr ermittelten reinen Ausgaben für Leistungen oh~ 

ne Gutachterkosten. 
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Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe 

18.1	 Weitergabe der Nettoentlastungen des Landes gemäß Ausführungsgesetz 
SGB 11 

Für das Jahr 2012 ist wie im laufenden Jahr bei Titel 1102 - 633 11 im Landes- . 
haushalt ein Betrag von 51 Mio. Euro zur Auszahlung an die Kommunen vorgese
hen. 

Nach dem gemeinsamen Vorschlag der kommunalen Landesverb~ride vom 8. Ja
nuar 2007 werden seit 2010 als VerteilungsschlOssel für den Weiterleitungsbetrag 
in voller Höhe die Kosten der Unterkunft (KdU) verwendet. 

Auf dieser Grundlage sowie unter Berücksichtigung der kumulierten KdU-Zahlen, 
die im Jahr 2010 mit dem BMAS über das Ministerium fOr Arbeit, Soziales und Ge
sundheit abgerechnet wurden, ergibt sich folgende Verteilung der Mittel (Beträge 
in Euro):	 . 

Flensburg 2.427.800 
Kiel 8.040.000 
LObeck 7.219.400 
NeumOnster 2.198.300 
Kreis Dithmarschen 2.441.900 
Kreis Herzogtum Lauenburg 2.943.200 
Kreis Nordfriesland 1.944.900 
Kreis Ostholstein 3.212.400 
Kreis Pinneberg 4.718.100 
Kreis Plön 1.678.700 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 3.365.900 
Kreis SchIeswig-F[ensburg 2.838.800 
Kreis Segeberg 3.563.300 
Kreis Steinburg 2.047.400 
Kreis Stormarn 2.359.900 
Gesamt	 51.000.000 

18.2	 Eingliederungsmaßnahmen 

Vorrangiges Ziel der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu einer 
einheitlichen Grundsicherung für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB 1I 
ist es, Langzeitarbeitslose zukünftig besser und schneller in Arbeit zu vermitteln. 
Hierfür werden den Arbeitsagenturen und den zugelassenen kommunalen Trägern 
(zkT) aus dem 5GB II~Eingliederungstiteldes Bundes Mittel zur Bewirtschaftung 
zugewiesen. Die Verteilungsmaßstäbe werden in der jährlichen Eingliederungsmit
tel-Verord nung des Bundesarbeitsmin isteriums geregelt. 

In welchem Umfang Mittel für die Erbringung von EingliederungsJeistungen für die 
Haushaltsjahre 2012 ff. zur Verfügung gestellt werden, wird im Rahmen des 
Haushaltsverfahrens des Bundes noch entschieden. 
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18.3 Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Abs. 18GB 11 (KdU) 

Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2011 bis einschließlich 2013 nach § 46 
Abs. 58GB 11 zweckgebunden mit 30,4 % an der von den kommunalen 8GB 11
Trägern (Kreise und kreisfreie Städte) zu tragenden KdU. 

Für die Verwendung der weitergeleiteten Bundesbeteiligung besteht eine Zweck
bindung für 8chulsozialarbeit und HortmiUagessen gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 AGwSGB 
II/BKGG - anteilige 2,8 % an den Gesamtausgaben KdU. 

18.4 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 285GB 11 und § 6b BKKG (BuT) 

Die o. g. Bundesbeteiligung erhöht sich n~ch § 46 Abs. 68GB 1I um einen Pro
zentsatz, der den Gesamtausgaben für die Leistungen nach § 288GB II sowie 
nach § 6b BKKG des abgeschlossenen Vorjahres geteilt durch die Gesamtausga
ben für die KdU des abgeschlossenen Vorjahres multipliziert mit 100 entspricht. 
Bis zum Jahr 2013 beträgt dieser Wert 5,4 %. Dieser Prozentsatz unterliegt der 
Revision, erstmalig im Jahr 2014, gem. § 46 Abs. 7 SGB 11. 

Hiermit wurde ein System einer rl'lckwirkenden Ist-Kosten-Abrechnung installiert. 
Gemäß § 3 AG-8GB IJ/BKGG wird das Ministerium für Arbeit, Soziales und Ge
sundhejt ermächtigt, durch Verordnung im Einvernehmen mit dem Finanzministe
rium und dem Innenministerium den VertejJungsschlOssel für die WeIterleitung der 
Bundesbeteiligung für die BuT-Leistungen zu regeln. Diese Ermächtigung umfasst 
auch die Leistungen für Schulsozialarbeit und Hortmittagessen wie in Ziffer 3. 

Nach Ziffer 3 und 4 werden den Kreisen und kreisfreien Städten in 2012 damit 
durchschnittlich 35,8 % der Gesamtausgaben ihrer KdU erstattet. 

19 Finanzielle Auswi rkun gen des Landes pflegeg esetzes 

Die Gesamtaufwendungen des Landes sowie der Kreise und kreisfreien Städte zur 
Durchführung des Landespflegegesetzes (LPflegeG) sind - ohne die Schulden
diensthilfe für die Pflegebereiche der ehemaligen Fachkliniken des Landes - im 
Landeshaushaltsplan für das Jahr 2012 mit 48,1 Mio. Euro veranschlagt. Von die
sem Betrag entfallen 40,6 Mio. Euro auf ZuschUsse zu laufenden betriebsnotwen
digen Investitionsaufwendungen nach § 6 Abs. 3 und 4 LPflegeG (insbesondere 
Pflegewohngeld) sowie 5,2 Mio. Euro auf Investitionskostenpauschalen an ambu
lante Pflegedienste nach § 6 Abs. 2 LPflegeG. Der auf die Kreise und kreisfreien 
Städte entfallende Finanzierungsanteil von 61 % ist dafür zwingend bereitzustel
len. Die übrige Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Maßnahmen zur Verbes
serung der pflegerischen Versorgungsstruktur, insbesondere für die Beteiligung 
der Kreise und kreisfreien Städte an PflegestOtzpunkten, richtet sich nach den je
weils in Betracht kommenden Vorhaben nach § 7 LPflegeG unter Berücksichti
gung des Haushaltsvorbehalts. 
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20	 Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren in Kinderta
geseinrichtungen und in der Tagespflege 

Bund und Umder haben sich darauf verständigt, die Tagesbetreuung für unter 
Dreijährige bis zum Jahr 2013 derart auszubauen, dass ein Versorgungsgrad von 
bundesweit 35 % erreicht wird. Um dieses Ziel zu verwirklichen und den Rechts
anspruch auf einen Betreuungsplatz ab den 01.08.2013 erfüllen zu können, sind in 
Schieswig-Hoistein in den Jahren 2011 bis 2013 noch rund 9.000 Plätze zu schaf
fen. 

20.1	 Investitionskostenzuschüsse für den Krippenausbau 

Von 2008 bis 2013 stellt der Bund 74 Mio. Euro zur Schaffung von zusätzlichen 
Plätzen in der Kindertagesbetreuung bereit. Als Verteilungsschlüssel für die Auftei
lung der Gelder an die Kreise und kreisfreien St~dte wurde die Zahl der Kinder un
ter drei Jahren in den Regionen zugrunde gelegt. Seit 2011 ergänzt das Land die 
Bundesgelder l.!nd stellt zusätzliche 60 Mio. Euro bereit. Für die Bewilligung der 
Mittel gelten die Richtlinie des Landes Schieswig-Hoistein zur Umsetzung des 
Landesinvestitionsprogramms U 3 Ausbau und Bundesinvestitionsprogramms 
"Kinderbetreuungsfinanzierung" in ,kommunaler Trägerschaft der kreisfreien Sti:idte 
(Amtsbl. Schl.-H. 2010 S. 1074) und die zwischen den Kreisen bzw. kreisfreien 
Städten und dem Land geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge über die 
Umsetzung des Landes- und Bundesinvestitionsprogramms und dessen Zuwen
dungsbestimmungen. 

20.2	 Betriebskostenzuschüsse für Krippenplätze 

Für die Förderung der Betriebskosten, speziell der unter Dreijährigen, stellt das 
Land in gleicher Höhe wie der Bund FördermITtel bereit. Für das Jahr 2012 werden 
den Kommunen 16,79 Mio. Euro vom Bund und weitere 16,79 Mio. Euro vom Land 
zugewiesen. Maßgeblich für die Verteilung der Mittel an die Kommunen ist nach 
§ 33 Finanzausgleichsgesetz die Zahl der im vorvergangenen Jahr betreuten Kin
der, die Dauer der Betreuung und der Anteil der Kinder aus überwiegend nicht 
deutsch sprechenden Familien. 

20.3	 Betriebskostenzuschüsse für Elementarplätze 

Seit dem Jahr 2011 stellt das Land jßhrlich 70 Mjo. Euro zur Förderung der Be
triebskosten in Kindertagesstätten bereit. Mit der. MitteJaufstockung um 10 Mio. Eu
ro im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren wird die Qualität in Kinderta~ 

geseinrichtungem gestärkt und der Kostenentwicklung, die sich durch eine ver
stärkte und frühere Teilnahme an Kindertagesbetreuung abzeichnet, Rechnung 
getragen. Der Verteilungsmaßstab richtet sich gemäß § 25 Finanzausgleichsge
setz nach den gleichen Kriterien wie bei der Betriebskostenförderung fUr Kinder 
unter drei Jahren. 

21	 Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen 

Seit dem Jahr 2011 wird die Zuweisung an die Kreise und kreisfreien Städte für 
die Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen ebenfalls im Rahmen des Finanz
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ausgleichs abgewickelt. Nach § 34 Finanzausgleichsgesetz stehen jährlich 4 Mio. 
Euro bereit, die Mittelverteilung hängt ab von der Zahl der betreuten Kinder und 
dem Anteil der Kinder aus überwiegend nicht deutsch sprechenden Familien im 
vorvergangenen Jahr. 

Krankenhausfinanzierung 

Der Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfi
nanzierungsgeselzes (AG-KHG) vom 12. Dezember 1986 (GVOBI. Schl.-H. 
S. 302) für das Haushaltsjahr 2012 wird nach dem derzeitigen Stand 14,96 Euro 
betragen. 

Veröffentlich ungsh inweis: 

Der Erlass wird im Internet (www.innenministerium.schleswig-holstein.de => HH-Erlass
 
2012) eingestellt und als Download verfügbar sein.
 

5j/!e~ - 0-~ ~ 
Manuela Söller-Winkler 

Anlage 
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Anlage 1 

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers zur Berechnung der Gewerbe
steuerumlage in den alten Ländern in den Jahren 2011 bis 2015 

Rechtsgrundlage 
§ 6 Gemeindefinanz

reform gesetz 

Bundesvervielfältiger 

(§ 6 Abs. 3) 

. Landesvervielfältiger 

(§ 6 Abs. 3 und 5) 

• normal 

• Erhöhung für Solidarpakt 

• Erhöhung für FDE 

Gewerbesteuerumlagesatz 

2011 2012
 

14,5 14,5 

20,520,5 

29,0 29,0 

6,0 55,56,0 56,5 

70,070,0 

Gewerbes teuerumlagesatz 
im Jahr 

2013 2014 2015 

- in v. H. ~ 

14,5 14,5 14,5 

20,5 20,5 20,5 

29,0 29,0 29,0 

6,0 55,5 6,0 55,5 6,0 55,5 

70,0 70,0 70,0 



Bürgerhaushalt 

der Stadt Norderstedt 

2012/2013 

Ergebnisse
 

~erstedt
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